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ZKN AMTLIC H

■ Verlust des Mitgliedsausweises

vom 14.01.1998. Herr Dr. Carsten Haase, Am Sande 48, 21335 Lüneburg, ist der Kammer-
ausweis gestohlen worden.

Wir bitten umgehend um Mitteilung, falls Personen mit diesen Ausweisen Missbrauch 
treiben sollten. Der Ausweis wird hiermit für ungültig erklärt. ZKN

Beitragszahlung 
I. Quartal 2006

 Der Kammerbeitrag für das I. 
Quartal 2006 ist fällig gewor-
den. 

Kammerangehörige, die keine Ab-
tretungserklärung unterschrieben ha-
ben bzw. nicht am Lastschrifteinzugs-
verfahren teilnehmen, werden gebe-
ten, den Kammerbeitrag einschließlich 
eventuell noch vorhandener Rückstän-
de zu überweisen. ZKN ●

 Längst haben Computer & Co. 
auch in Zahnarztpraxen Einzug 
gehalten. Und gerade das Inter-
net hat es möglich gemacht: In-
formationen gleich welcher Art 

können zu jeder Zeit und von (nahezu) 
jedem Ort der Welt zügig und aktuell 
abgerufen werden.

Da ist es nur allzu verständlich, dass 
auch Zahnärztinnen und Zahnärzte 
mittlerweile dieses moderne Medium 
verstärkt nutzen möchten, um auf sich 
und ihre Praxis mittels einer eigenen 
Homepage aufmerksam zu machen. 

War dem Zahnarzt noch vor gar 
nicht allzu langer Zeit jegliche Wer-
bung verboten, haben sich ihm seit der 
Liberalisierung des Berufsrechts etli-
che Möglichkeiten der Selbstdarstel-
lung gerade auch im Internet eröffnet. 
Nach der Berufsordnung für die nie-
dersächsischen Zahnärzte ist es dem 
Zahnarzt gestattet, »öffentlich abruf-
bare Praxisinformationen in Compu-
terkommunikationsnetze« einzu stel-
len. Und weiter heißt es hier: »Berufs-
widrig werbende Darstellungen sind 
nicht zulässig. Die Bestimmungen des 

Teledienstgesetzes sind zu berücksich-
tigen.«

Was heißt das im Klartext?

Berufswidrige Werbung
Dem Zahnarzt sind grundsätzlich sach-
bezogene Informationen über seine Be-
rufstätigkeit gestattet. Dazu gehören 
zum Beispiel Angaben über seine Per-
son, seinen berufl ichen Werdegang 
oder besondere Qualifi kationen (z.B. 
Fachzahnarztbezeichnungen, Tätig-
keitsschwerpunkte).

Selbstverständlich darf das Praxis-
team vorgestellt werden. Auch Fotos 
von den Behandlungsräumen, der Re-
zeption und des Wartezimmers sind er-
laubt. Eine Anfahrtsskizze zur Praxis er-
leichtert neuen Patienten die Suche 
und ist unbedenklich.

Berufswidrig und damit nicht er-
laubt ist eine anpreisende, verglei-
chende oder irreführende Werbung. 
Wenn die eigenen Leistungen reklame-
haft angepriesen werden oder durch 
bestimmte Formulierungen, z.B. im An-
gebotsspektrum, der Eindruck der 
medizinischen Exklusivität entsteht, 

dann bedeutet dies einen Verstoß ge-
gen die Berufsordnung und wäre ent-
sprechend zu ahnden.

Das Heilmittelwerbegesetz
Weniger bekannt, doch von großer Be-
deutung, sind die Bestimmungen des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) und des Heilmittelwer-
begesetzes (HWG).

Gerade hinsichtlich des Heilmittel-
werbegesetzes kann die Verwendung 
von Fotos schnell zu einer Gratwander-
ung zwischen Information und uner-
laubter Werbung werden.

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Heilmittel-
werbegesetzes darf nämlich mit der 
bildlichen Darstellung von Personen in 
der Berufskleidung oder bei der Aus-
übung der Tätigkeit von Angehörigen 
der Heilberufe nicht geworben werden.

Unbedenklich sind Fotos, auf denen 
z.B. der Zahnarzt gemeinsam mit sei-
nem Praxisteam in Berufskleidung ab-
gebildet ist, unter der Rubrik »Die Pra-
xis stellt sich vor.« Allerdings sollte 
streng darauf geachtet werden, dass 
dabei keine medizinischen Geräte oder 
Instrumente zu sehen sind.

Solche Fotos müssen also deutlich 
von dem Leistungsangebot der Praxis 
getrennt sein, das heißt, sie dürfen 
nicht gemeinsam auf einer Seite mit 
der Tätigkeitsdarstellung des Zahnarz-
tes platziert werden. Ausdrücklich 
nicht gestattet sind Fotos mit Patien-

Der Zahnarzt und seine Homepage
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Wir trauern um unsere 
Kollegen

Ulrich Tornow
Dr.-Lindemann-Straße 3, 29439 Lüchow
geboren am 21.9.1933, verstorben am 12.12.2005

Dr. Ehrhart Alfred Glaser
Emsener Straße 21, 21224 Rosengarten
geboren am 11.7.1927, verstorben am 7.1.2006

Dr. Christiane Henrichvark
Lotter Straße 114, 49078 Osnabrück
geboren am 17.2.1956, verstorben am 8.1.2006

Harry Korn
Eitelbrodstraße 21, 38108 Braunschweig
geboren am 1.9.1927, verstorben am 15.1.2006

ten in der Behandlung sowie Vorher-
Nachher-Bilder von Behandlungen 
oder von einer OP mit dem Arzt.

Ein Verstoß gegen das Heilmittel-
werbegesetz stellt eine Ordnungswid-
rigkeit, ggf. sogar eine Straftat, dar und 
kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. Zugleich liegt immer ein Ver-
stoß gegen die Berufsordnung für die 
niedersächsischen Zahnärzte vor.

Teledienstgesetz
Und was ist mit dem Teledienstgesetz? 
Seit Anfang des Jahres 2002 schreibt 
das Gesetz über die Nutzung von Tele-
diensten gewisse Mindestangaben für 
die Internetpräsenz vor:

Auf einer Homepage müssen 
vorhanden sein:

1.  Der Name
2.  die Anschrift
3.  die E-Mail-Adresse
4. die Berufsbezeichnung (Zahnarzt, 

Zahnärztin)
5.  der Staat, in dem die Approbation 

erworben wurde.
6.  die zuständige Kammer (ein Link 

auf die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen)

7.  Partnerschaftsregister (sofern zutref-
fend)

8.  Rechtliche Grundlagen der freiberuf-
lichen Tätigkeit als Zahnarzt (Zahn-
heilkundegesetz, Kammergesetz für 
die Heilberufe, Berufsordnung für 
die niedersächsischen Zahnärzte, 
Gebührenordnung für Zahnärzte, 
jeweils mit Fundstelle – auch hier 
genügt ein Link auf die Zahnärz-
tekammer Niedersachsen)

9. Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer (sofern vom Finanzamt zuge-
teilt),

10. Datenschutzerklärung (dies gilt 
auch, wenn keine personenbezo-
genen Daten erhoben werden).

Verstöße gegen das Teledienstge-
setz stellen gem. § 12 Teledienstgesetz 
(TDG) eine Ordnungswidrigkeit dar 
und können mit einer Geldbuße bis zu 

Ausfertigung
der Änderung der Kosten-

satzung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen

Gebührentarif B

Gebühren für Amtshandlungen im 
Rahmen der Ausbildung von Zahnme-
dizinischen Fachangestellten (§ 3 Abs. 1 
Ziff. 2 der Kostensatzung):

1. Für die Überprüfung von Ausbil-
dungsverträgen und die Eintragung 
in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse auch bei Über-
nahme bereits eingetragener Be-
rufsausbildungsverhältnisse wenn 
die/der Ausbildende nicht Mitglied 
der ZKN ist  45,–  €

 Wird ein Ausbildungsverhältnis 
während der Probezeit gelöst und 
stellt der Ausbildende innerhalb 
von drei Monaten danach erneut ei-
ne Auszubildende ein, wird für die 

hierfür erforderliche Amtshandlung 
die gezahlte Gebühr für die ausge-
schiedene Auszubildende angerech-
net.

2.  Für die Durchführung der Zwischen-
prüfung  wenn die/der Ausbildende 
nicht Mitglied der ZKN ist  50,–  €

3.  Für die Durchführung der Abschluss-
prüfung einschließlich Zulassungs-
verfahren wenn die/der Ausbilden-
de nicht Mitglied der ZKN ist  
                160,–  €

4.   Für die Wiederholung von Abschluss-
prüfungen wenn die/der Ausbilden-
de Mitglied der ZKN ist  60,–  €

 wenn die/der Ausbildende nicht 
Mitglied der ZKN ist  110,–  €

_____________________

Vorstehende Änderung der Kostensat-
zung der Zahnärztekammer Nieder-

sachsen wurde aufgrund des § 25 Abs. 1 
HKG von der Kammerversammlung 
am 16.12.2005 mit der erforderlichen 
qualifizierten Mehrheit beschlossen 
und gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 HKG vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit 
am 13.01.2006 genehmigt.

Sie wird hiermit ausgefertigt.

Hannover, 23.01.2006

  
Dr. Michael Sereny
Präsident der ZKN

50.000 Euro geahndet werden.
Möchten auch Sie eine eigene 

Homepage erstellen und haben dazu 
noch Fragen? 

Rufen Sie an – Frau Nagel hilft Ihnen 
gern weiter; Tel.: (05 11) 83 39 1-110.

ZKN ●
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